
13. 10. 93 (1)

21632
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Anlage l

' r (Anschrift der Bewilligungsbehörde)

L

Nachrichtlich:')
An den zuständigen Spitzenverband
der Freien Wohlfahrtspflege

j

Antrag
auf Gewährung einer Zuwendung

Betr.: Gewährung von Zuwendungen zur Förde-
rung offener erzieherischer Jugendhilfen

Bezug: Richtlinien zur Gewährung von Zuwendun-
gen zur Förderung von Jugendhilfeeinrich-
tungen für .gefährdete und straffällig ge-
wordene Jugendliche und Heranwachsende,
sog. „Brücke-Projekte" vom 13, 10. 1993
(SMBl. NW. 21632)

1. Antragstellerin/Antragsteller
Name/Bezeichnung

Anschrift:

Auskunft erteilt:

Gemeindekennziffer:

/
Bankverbindung:

Zugehörigkeit zu folgendem
Spitzenverband der Freien Wohl-
fahrtspflege in NRW

Straße/PLZ/Ort/Kreis

Name/Tel. (Durchwahl)

Entfällt

Konto-Nr. Bankleitzahl

Bezeichnung des Kreditinstitutes

2. Maßnahme
Bezeichnung/angesprochener
Zuwendungsbereich

Durchführungszeitraum von/bis

3. Gesamtkosten
Lt. nachstehenden Kosten-
voranschlag/Kostengliederung/DM

Beantragte Zuwendung/DM •

') Soweit der Antragsteller einem Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege angehört.
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4. Finanzierungsplan

1

4.1 Gesamtkosten (Nr. 3)

4.2 Eigenanteil

4.3 Leistungen Dritter
(ohne öffentliche Förderung)

4.4 Beantragte/bewilligte öffentliche Förderung
(ohne 4.5) durch

4.5 Beantragte Zuwendung (Nr. 3/5)

Zeitpunkt der voraussichtlichen Fälligkeit
(Kassenwirksamkeit)

19.............. 19.............. 19..............
und folgende

in 1000 DM
2

'

.-

3 4

21632

5. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen

(Darstellung der Bereitschaft zur Eigenmittelbereitstellung in Höhe von 10% der zuwendungsfähigen Gesamt-
ausgaben)
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21632 6. Erklärungen

Der Antragsteller erklärt, daß*)

6.1 mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides nicht
begonnen wird.
Der Förderausschluß nach Nr. 1.3 W zu § 44 LHO gilt nicht für Maßnahmen, für die im Vorjahr bereits
Landesmittel bereitgestellt wurden und eine Änderung der Förderungsvoraussetzungen dem Grunde nach
nicht eingetreten ist.

6.2 er zum Vorsteuerabzug

| | berechtigt | | nicht berechtigt ist und dies bei den Ausgaben berücksichtigt hat
(Preise ohne Umsatzsteuer),

6.3 die Angaben in diesem Antrag (einschließlich Antragsanlagen) vollständig und richtig sind.

(Ort/Datum) (Rechtsverbindliche Unterschrift)

7. Stellungnahme des Jugendamtes

(Ort/Datum) (Rechtsverbindliche Unterschrift)

*) Zutreffendes ist anzukreuzen.


